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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Wegebeleuchtung im Nordpark - Maßnahme C5 ("Funktionsverbesserungen Nord-

park") des Integrierten Handlungskonzepts Stadtmitte 

 
Begründung: 

 

Mit den Fördergeldern für die Maßnahme C5 – Funktionsverbesserungen Nordpark – des 

Integrierten Handlungskonzepts für eine familienfreundliche Stadtmitte sollen Teile der Wege 

im Nordpark beleuchtet werden.  

 

Ziel der Beleuchtung ist es, die Wegeverbindung innerhalb des Parks und auch die  Anbindung 

an das vorhandene Rad- und Fußwegenetz auszuleuchten. Dadurch soll die individuelle Mobili-

tät von und zum Heisenberggymnasium und dem Bahnhof West gestärkt werden.  

 

Es sind derzeit Mastleuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 4,5m und einem Leuchtenabstand 

von ca. 40 m vorgesehen. Dies ergibt ca. 40 benötigte Lichtpunkte; in den Kurven müssen die 

Leuchtenabstände verdichtet werden. Die Einspeisung erfolgt von der Talstraße auf Höhe der 

Kleingartenanlage.  

 

Um die Auswirkungen auf die heimische Fauna darzustellen, wurde im Vorfeld wurde durch 

die Verwaltung der Stadt Gladbeck eine Artenschutzprüfung beauftragt. Danach erstellte 

das Ingenieuramt ein Beleuchtungskonzept, das die Auflagen der Artenschutzprüfung be-

rücksichtigt. 
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Folgende Maßnahmen aus dem ASP werden umgesetzt: 

- Anpassung der Standorte der Mastleuchten. 

- Berücksichtigung von Bewegungssensoren, damit die Beleuchtung nur bei Be-

darf die notwendige Wegeabschnitte DIN konform beleuchtet 

- Anpassung der Lichtfarbe auf die Bedürfnisse von Insekten und Fledermäusen 

- Berücksichtigung der Beleuchtung der Talstraße  

- Nutzung eines Beleuchtungsmanagements und deren Auswirkungen mit gut-

achterlicher Begleitung und ggf. Optimierung der Beleuchtung 

- Möglichst niedrige Leuchtpunkthöhe, die nicht vandalismusanfällig ist 

- Berücksichtigung von Abschaltzeiten 

 

Das Konzept wurde mit dem NABU-Gladbeck, Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz, dem 

ZBG sowie den Betreibern der Ferngasleitung abgestimmt.  

 

Die Umsetzung soll im Sommer 2022 erfolgen, damit im Herbst / Winter 2022 die Beleuch-

tung genutzt werden kann. 

 

Das Ingenieuramt berichtet über den Sachstand. 

 

 
Anlage 1: Artenschutzprüfung vom Dezember2019 

Anlage 2: Übersichtsplan 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich 4.500 

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig 160.000   einmalig 200.000 

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse 160.000     

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

Es handelt sich um ein Gesamtbauvolumen von 200.000,00 € bei einer Städtebauförderung 

von 80%. 
 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität nimmt den Sach-

standsbericht des Ingenieuramtes zur Kenntnis. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I. V. 

 

 

 
         Dr. Volker Kreuzer 

           - Stadtbaurat - 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


